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Vorwort

Dieses Buch ist zugleich meine im Herbst 2022 an der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität zu Köln eingereichte Dissertationsschrift. Die mündli-
che Prüfung fand Anfang Oktober 2023 statt. Literatur und Rechtsprechung
konnten teilweise noch bis November 2023 berücksichtigt werden.

Die Arbeit ist größtenteils während meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für internationales und ausländisches Privatrecht der Univer-
sität zu Köln entstanden, die mich persönlich wie fachlich sehr geprägt hat. Herrn
Professor Dr. Dr. h.c. Heinz-Peter Mansel danke ich daher nicht nur für die
exzellente Betreuung meiner Dissertation sehr herzlich, sondern auch für die
ausgesprochen lehrreiche Zeit an seinem Lehrstuhl, die mir zahlreiche interes-
sante Einblicke in verschiedene Bereiche des Rechts und des wissenschaftlichen
Arbeitens neben der Arbeit an meiner Promotion erlaubte. Nicht zuletzt bin ich
Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Heinz-Peter Mansel ausgesprochen dankbar für die
allzeit konstruktiven Anregungen zu meiner Dissertation und die gleichzeitig
gewährte große Freiheit bei der Gestaltung meiner Promotionszeit.

Herrn Professor Dr. Klaus Peter Berger, LL.M. danke ich sehr für die zügige
Erstellung des Zweitgutachtens und die interessanten weitergehenden Hinweise
zum Schiedsrecht. Der Studienstiftung des deutschen Volkes bin ich zu großem
Dank verpflichtet, da sie durch ihr Promotionsstipendium und ihre anregenden
Seminare nicht unwesentlich zu dem Gelingen dieser Arbeit beigetragen hat.
Ebenso bedanke ich mich bei Herrn Professor Dr. Dres. h.c. Rolf Stürner für die
Aufnahme in diese Schriftenreihe.

Ein unschätzbar wichtiger Abschnitt meiner Promotionszeit fand 2021 an der
University of California, Berkeley School of Law statt. Die hohe Diskussions-
bereitschaft in und außerhalb von Veranstaltungen vor Ort haben zum tieferen
Verständnis des Schiedsrechts aus internationaler Perspektive beigetragen. Be-
sonders danken möchte ich Herrn Professor Richard Buxbaum, der mich in
Berkeley herzlich willkommen hieß und sich die Zeit für bereichernde Diskussi-
onen nahm. Zudem danke ich der Dr. Wilhelm-Westhaus-Stiftung für die För-
derung meines Forschungsaufenthalts durch einen großzügigen Reisekostenzu-
schuss.

Im Sommer 2022 durfte ich meine Dissertation auf der Doktorandentagung
der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit an der Bucerius Law School
in Hamburg vorstellen. Hier möchte ich allen Teilnehmern der Tagung und ins-
besondere den Veranstaltern, Herrn Professor Dr. Stefan Kröll, LL.M. und
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Herrn Professor Dr. Karsten Thorn, LL.M., für die hilfreichen Hinweise kurz
vor Fertigstellung meiner Dissertationsschrift herzlich danken.

Zudem danke ich der Studienstiftung ius vivum, dem Förderverein des
CENTRAL e.V. an der Universität zu Köln sowie der Karl-Heinz Böckstiegel
Foundation für die Gewährung großzügiger Druckkostenzuschüsse zur Veröf-
fentlichung dieser Arbeit.

Ein ganz persönlicher Dank gilt außerdem allen Freunden und Kollegen wäh-
rend meiner Zeit am Institut für internationales und ausländisches Privatrecht
für die durchweg angenehme Atmosphäre. Insbesondere gaben mir Herr Prof.
Dr. Lukas Rademacher, M.Jur. und Herr Dr. Alexander Kronenberg, LL.B.
stets die Möglichkeit, juristische Fragen mit einem offenen Ohr für meine ge-
danklichen Ansätze zu diskutieren.

Von ganzem Herzen danke ich schließlich meinen Eltern, Una Röhr-
Sendlmeier und Walter Sendlmeier, die mir jeden erdenklichen Rückhalt geben
und es mir durch ihre stete Förderung und liebevolle Unterstützung ermöglicht
haben, diese Dissertation zu schreiben. Nicht zuletzt haben sie auch die mühe-
volle Aufgabe des sprachlichen Korrekturlesens auf sich genommen. Ihnen ist die
Arbeit in tiefer Dankbarkeit gewidmet.
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1. Teil

Einleitung und Untersuchungsgegenstand

Das teilweise als eines der heikelsten Themen der Schiedsgerichtsbarkeit bezeich-
nete Feld der Drittbindung im Schiedsrecht1 bzw. die Erstreckung der Schieds-
vereinbarung auf Dritte ist noch in vielen Facetten nicht umfassend erforscht und
Gegenstand anhaltender Diskussion.2 Zu dieser Debatte möchte diese Arbeit
beitragen und dabei bestimmte Bereiche vertiefen. Es wird untersucht, in welchen
Konstellationen mit Beteiligung von Unternehmensgruppen und unter welchen

1 Born, International Commercial Arbitration, 2021, S. 1517; Massuras, Dogmatische
Strukturen der Mehrparteienschiedsgerichtsbarkeit, 1998, S. 185; Di Pietro, in: Mistelis/Bre-
koulakis (Hrsg.), Arbitrability, 2009, S. 85, 87; Pika, Third-Party Effects of Arbitral Awards,
2019, S. 18.

2 Siehe aus der jüngeren Literatur etwa Born, International Commercial Arbitration,
2021, S. 1531 ff.; Geimer, in: Althammer/Feskorn/Geimer u.a. (Hrsg.), Zöller Zivilprozess-
ordnung, 2022, § 1029 Rn. 15, 42 f. und vor allem Rn. 63–75; Gottwald, in: Schütze (Hrsg.),
Fairness Justice Equity, 2017, S. 131 ff.; Habersack, in: Schütze (Hrsg.), Fairness Justice
Equity, 2017, S. 163 ff.; Hindermann, Bucerius Law Journal 2020, 48, 49 ff.; Kröll, in: Bosman
(Hrsg.), ICCA International Handbook on Commercial Arbitration, 2020, Bd. 114, S. 16;
Pika, Third-Party Effects of Arbitral Awards, 2019, S. 2 ff.; Retzbach, Mittelbare Drittwir-
kungen und subjektive Reichweite der Schiedsvereinbarung, 2020, S. 98 ff.; Schütze, in: Ge-
bauer/Schütze (Hrsg.), Wieczorek/Schütze, Zivilprozessordnung und Nebengesetze, 2019,
Bd. 11, § 1029 Rn. 34; Voit, in: Musielak/Voit (Hrsg.), Zivilprozessordnung, 2023, § 1029
Rn. 8; Landbrecht, in: Wilhelmi/Stürner (Hrsg.), Post-M&A-Schiedsverfahren, 2019,
S. 242 ff.; Münch, in: Rauscher/Krüger (Hrsg.), Münchener Kommentar zur Zivilprozessord-
nung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, 2022, § 1029 Rn. 49 ff.; vgl. auch
Plavec, Auslegung von Schiedsvereinbarungen, 2021, S. 132 ff.; einige Fragen werden schon
lange diskutiert: siehe etwa Berger, International Arbitration Law Review 1998, 121, 123;
Böckstiegel, in: Böckstiegel/Berger/Bredow (Hrsg.), Die Beteiligung Dritter an Schiedsver-
fahren, 2005, Bd. 16, S. 1; Jacusiel, Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht 1930, 1143;
Kleinschmidt, SchiedsVZ 2006, 142; zur kollisionsrechtlichen Betrachtung der subjektiven
Schiedsfähigkeit Wächter, Die Schiedseinrede bei Auslandsberührung, 2020, S. 313 ff.; zu der
schiedsrechtlichen Drittwirkung bei Beschlussmängelstreitigkeiten Zimmermann, Schiedsfä-
higkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten in Personengesellschaften, 2020, S. 157, ähnlich
auch Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 2017, S. 54 ff., 269 ff. und speziell im
deutsch-italienischen Rechtsvergleich Jobst, Das gesellschaftsrechtliche Schiedsverfahren
zwischen Privatautonomie und Verfahrensgarantien, 2020, S. 107 f. und 184 ff. Aus der jün-
geren Rechtsprechung etwa: BG 4A 473/2016 v. 16.2.2017, Anm. Gottlieb, Jusletter 2018, 1,
11 f.; BGH, Beschluss v. 6.4.2017, I ZB 23/16, SchiedsVZ 2017, 194, m. Anm. Bryant,
SchiedsVZ 2017, 196, 196 f.; U.S Supreme Court GE Energy Power Conversion France SAS,
Corp. v. Outokumpu Stainless USA, LLC et al., 590 U. S. (June 1, 2020) und BG 4A 646/2018
v. 17.4.2019; zu beiden letztgenannten Anm. Sendlmeier, IPRax 2021, 381, 381 ff.
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rechtlichen Voraussetzungen weitere Parteien an Schiedsverträge gebunden sein
können, die nicht die originären Parteien der Schiedsvereinbarung sind.

A. Verantwortungs- und Haftungsverteilung
in Unternehmensgruppen

Insbesondere im Kontext von Unternehmensgruppen spielen schiedsrechtliche
Drittbindungsüberlegungen eine wichtige Rolle.3 Denn Unternehmensgruppen
agieren typischerweise in demselben wirtschaftlichen Bereich, in dem auch
Schiedsvereinbarungen regelmäßig verwendet werden: im internationalen, pro-
fessionellen, arbeitsteiligen Geschäftsverkehr.4 Gleichzeitig spricht das gesell-
schaftsrechtliche Trennungsprinzip aber grundsätzlich gegen eine Drittbindung
innerhalb einer Unternehmensgruppe.5 Die Aufteilung in Unternehmensgrup-
pen soll gerade dazu führen, dass die Handlungsleitung bei einer nicht selbst
haftenden Gesellschaft liegt, während Ausführung und Haftung bei einer unter-
geordneten Gesellschaft liegen.6 Dadurch werden Risiken diversifiziert,7 was Un-

3 Böckstiegel, in: Böckstiegel/Berger/Bredow (Hrsg.), Die Beteiligung Dritter an Schieds-
verfahren, 2005, Bd. 16, S. 2; Hamann/Lennarz, SchiedsVZ 2006, 289, 290; Massuras, Dog-
matische Strukturen der Mehrparteienschiedsgerichtsbarkeit, 1998, S. 182 ff.; Meier, Einbe-
zug Dritter vor internationalen Schiedsgerichten, 2007, S. 55; Sandrock, in: Böckstiegel/Ber-
ger/Bredow (Hrsg.), Die Beteiligung Dritter an Schiedsverfahren, 2005, Bd. 16, S. 93 ff.; für
post-M&A Streitigkeiten Landbrecht, in: Wilhelmi/Stürner (Hrsg.), Post-M&A-Schieds-
verfahren, 2019, S. 242.

4 Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 2018, § 185 Rn. 1.
5 Siehe etwa Born, International Commercial Arbitration, 2021, S. 1534 mit Nachweisen

aus der internationalen (Schieds-)Rechtsprechung; zum Trennungsprinzip etwa Drygala/
Staake/Szalai, Kapitalgesellschaftsrecht, 2012, S. 177; Saenger, Gesellschaftsrecht, 2023,
Rn. 924; zum Trennungsprinzip im Konzern nach deutschem AktG Holeweg, Schiedsverein-
barungen und Strohmanngesellschaften, 1997, S. 107 ff.

6 Drygala/Staake/Szalai, Kapitalgesellschaftsrecht, 2012, S. 621; Blackaby/Partasides/
Redfern/Hunter, Redfern and Hunter on International Arbitration, 2015, Rn. 2.44; Retzbach,
Mittelbare Drittwirkungen und subjektive Reichweite der Schiedsvereinbarung, 2020, S. 183;
Saenger, Gesellschaftsrecht, 2023, Rn. 924. Das gilt für den faktischen Konzern (und ver-
gleichbare Konstellationen), da der Vertragskonzern durch die Ausgleichsansprüche aus
§ 302 AktG gerade nicht zur Aufteilung der Haftung taugt, so auch Koch, Gesellschaftsrecht,
2023, § 38 Rn. 36. Siehe zur Steuerung und Leitung im Konzern schon Rehbinder, Konzern-
außenrecht und allgemeines Privatrecht, 1969, S. 40 ff.

7 König, AcP 2017, 611, 622; Saenger, Gesellschaftsrecht, 2023, Rn. 924; vgl. auch Black-
aby/Partasides/Redfern/Hunter, Redfern and Hunter on International Arbitration, 2015,
Rn. 2.35. Insbesondere ist zu beachten, dass Kapitalgesellschaften bis sechs Millionen Euro
Bilanzsumme (§ 267 Abs. 1 HGB) nicht der Prüfpflicht von § 316 Abs. 1 HGB unterfallen, so
dass auch ein etwaiger Nachteilsausgleich bei solchen beherrschten Unternehmen im fakti-
schen Konzern nicht gemäß § 312 Abs. 1 AktG dokumentiert wird. Das kann dazu führen,
dass über für Gläubiger der beherrschten Unternehmen nachteilige Maßnahmen keine Re-
chenschaft auf Seiten des herrschenden Unternehmens abgelegt wird und sich die herrschen-
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ternehmensgruppen eine stärkere Markt- und letztlich Verhandlungsmacht bei
Verträgen gegenüber kleineren Verhandlungspartnern gibt, denen diese Möglich-
keit nicht offen steht.8

Bei Beteiligung von Unternehmensgruppen kann etwa die Konstellation auf-
treten, dass die Obergesellschaft von einem Konflikt mit einem externen Unter-
nehmen auf materiell-rechtlicher Ebene betroffen ist, aber nur das Subunterneh-
men bzw. die Tochtergesellschaft eine Schiedsvereinbarung mit diesem Dritten
hat. Ebenso kann es sein, dass von einem Streit ein Tochterunternehmen betrof-
fen ist, aber nur die Muttergesellschaft eine Schiedsvereinbarung eingegangen ist.
In diesen und ähnlichen Konstellationen stellt sich die Frage, ob auch andere
Unternehmen derselben Gruppe einer Schiedsbindung unterliegen, auch wenn
sie eine Schiedsvereinbarung nicht selbst unterzeichnet haben.9 Denn Schieds-
vereinbarungen sind Verträge und binden als solche grundsätzlich nur die Un-
terzeichner.10

Wegen dieses Spannungsverhältnisses zwischen wirtschaftlich einheitlicher
Steuerung und gleichzeitiger Verantwortungsverteilung auf unterschiedliche, ju-
ristisch selbstständige Gesellschaften wurde im Bereich des Schiedsrechts viel-
fältig auf den Problemkreis der Drittbindung bei der Beteiligung von Unterneh-

den Unternehmen so größere Vorteile auf Kosten anderer Akteure sichern können, siehe zu
dieser Problematik etwa Koch, Gesellschaftsrecht, 2023, § 38 Rn. 48, 50.

8 Vgl. Ahrens, Die subjektive Reichweite internationaler Schiedsvereinbarungen und ihre
Erstreckung in der Unternehmensgruppe, 2001, S. 198, der von einer besonderen „Verhand-
lungsmacht der Gruppe“ ausgeht, die etwa von der Obergesellschaft gezielt genutzt werden
kann. Allgemein zum Ungleichgewicht und etwaigen Missbrauchsmöglichkeiten zwischen
verschiedenen Marktteilnehmern König, AcP 2017, 611, 622 f. Vgl. zum Vorteil bei der
Rechtswahl durch größere Verhandlungsmacht Schnyder/Grolimund, in: Schwenzer/Hager
(Hrsg.), Festschrift für Peter Schlechtriem, 2003, S. 401. Schlosser, in: Bork/Stein/Jonas u.a.
(Hrsg.), Kommentar zur Zivilprozessordnung, 2014, § 1029 Rn. 84 hingegen scheint in Situ-
ationen mit Unternehmensgruppen meistens von einem Kräftegleichgewicht auszugehen.
Das verkennt jedoch, dass bei größeren Projekten auch die allermeisten Verträge mit klei-
neren Zulieferern und Subunternehmern Schiedsklauseln enthalten.

9 Vgl. z. B. Busse, SchiedsVZ 2005, 118, 118 ff.; Massuras, Dogmatische Strukturen der
Mehrparteienschiedsgerichtsbarkeit, 1998, S. 184; Retzbach, Mittelbare Drittwirkungen und
subjektive Reichweite der Schiedsvereinbarung, 2020, S. 183; Sachs/Niedermaier, in: Ebke/
Olzen/Sandrock (Hrsg.), Festschrift für Siegfried H. Elsing zum 65. Geburtstag, 2015, S. 475;
siehe auch ICC Tribunal, Interim award v. 23.9.1982, Award No. 4131, YCA 1984, 131 f. Im
angelsächsischen Sprachgebrauch wird in diesem Zusammenhang von der Bindung von so-
genannten „non-signatories“ – also von Nichtunterzeichnern – gesprochen. Zu diesem Be-
griff noch unten im 2. Teil unter A. III.

10 Statt vieler Münch, in: Rauscher/Krüger (Hrsg.), Münchener Kommentar zur Zivil-
prozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, 2022, § 1029 Rn. 4.
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mensgruppen eingegangen,11 wobei eine Reihe von Fragen ungeklärt ist. So ist
weiter zu erforschen, in welchen rechtlichen Konstellationen eine Drittbindung
an Schiedsvereinbarungen begründet werden kann. Zur Beantwortung muss un-
tersucht werden, wann eine Durchbrechung juristischer Verantwortungs- und
Haftungsverteilung auch verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist und wie sich die
Durchbrechung speziell im Schiedsrecht auswirkt. Diese Arbeit erforscht daher
Drittbindungsmechanismen im Schiedsrecht, wie sie besonders – aber nicht aus-
schließlich – in Situation unter Beteiligung von Unternehmensgruppen relevant
werden.

B. Die Freiwilligkeit der Schiedsbindung

Die Schiedsgerichtsbarkeit stützt sich auf die Privatautonomie der Parteien.12

Denn die Schiedsgerichtsbarkeit als private und grundsätzlich freiwillige Ge-
richtsbarkeit beruht im Grundsatz auf der Zustimmung der beteiligten Parteien.13

Das hat zur Folge, dass bei der Schiedsbindung Dritter eine Zustimmung aller
Parteien gesondert untersucht werden muss. Tatsächlicher Konsens liegt dabei

11 Etwa Ahrens, Die subjektive Reichweite internationaler Schiedsvereinbarungen und
ihre Erstreckung in der Unternehmensgruppe, 2001; Berger, Internationale Wirtschafts-
schiedsgerichtsbarkeit, 1992, S. 206 ff.; Blackaby/Partasides/Redfern/Hunter, Redfern and
Hunter on International Arbitration, 2015, Rn. 2.35 und 2.51; Brekoulakis, Third Parties in
International Commercial Arbitration, 2010, S. 129 ff.; Busse, SchiedsVZ 2005, 118, 118;
Jürschik, Die Ausdehnung der Schiedsvereinbarung auf konzernzugehörige Unternehmen,
2011; Martens, Wirkungen der Schiedsvereinbarung und des Schiedsverfahrens auf Dritte,
2005; Massuras, Dogmatische Strukturen der Mehrparteienschiedsgerichtsbarkeit, 1998,
S. 185; Niklas, Die subjektive Reichweite von Schiedsvereinbarungen, 2008; Retzbach, Mit-
telbare Drittwirkungen und subjektive Reichweite der Schiedsvereinbarung, 2020, S. 183 ff.;
Sandrock, in: Böckstiegel/Berger/Bredow (Hrsg.), Die Beteiligung Dritter an Schiedsverfah-
ren, 2005, Bd. 16, S. 93 ff.; siehe auch die Nachweise in Fn. 2.

12 Zu diesem Grundsatz und seiner Wichtigkeit für die Schiedsgerichtsbarkeit siehe etwa
Berger, RIW 1994, 12, 14.

13 Siehe etwa Butler/Herbert, New Zealand Universities Law Review 2014, 186, 191; Gei-
mer, in: Schlosser (Hrsg.), Integritätsprobleme im Umfeld der Justiz, 1994, Bd. 7, S. 120; ders.,
in: Althammer/Feskorn/Geimer u.a. (Hrsg.), Zöller Zivilprozessordnung, 2022, § 1029
Rn. 51; Gross, SchiedsVZ 2006, 194, 195; Hammer, in: Schütze (Hrsg.), Fairness Justice
Equity, 2017, S. 169 ff.; Mansel, in: Grunewald/Westermann (Hrsg.), Festschrift für Georg
Maier-Reimer zum 70. Geburtstag, 2010, S. 408; Müller/Keilmann, SchiedsVZ 2007, 113, 113;
für die Sportschiedsgerichtsbarkeit Heermann, SchiedsVZ 2014, 66, 70; Pfeiffer, SchiedsVZ
2014, 161, 164; Plavec, Auslegung von Schiedsvereinbarungen, 2021, S. 172; BGH, Urteil
v. 9.3.1978, III ZR 78/76, NJW 1978, 1744, 1745. Beachte, dass der Fall des § 1066 ZPO nicht
unmittelbar auf Vereinbarung beruht (dazu etwa Habersack, SchiedsVZ 2003, 241, 242), im
Rahmen dieser Arbeit aber nicht näher untersucht wird (zu den verfassungsrechtlichen Im-
plikationen von § 1066 ZPO siehe auch jüngst Kahlert, SchiedsVZ 2023, 2, 8).
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vor, wenn zwei oder mehrere Willen übereinstimmen. Liegt eine Zustimmung
hinsichtlich der Drittbeteiligung allseitig tatsächlich vor, ergeben sich daher
keine Legitimationsprobleme.14 Die prozessuale Ausgestaltung mit mehreren
Parteien kann dann freilich immer noch zu mitunter erheblichen Schwierigkeiten
führen.15 Auf diese prozessualen Schwierigkeiten wird in der vorliegenden Arbeit
allerdings nicht eingegangen. Zentrales Thema ist die Legitimation der Schieds-
bindung Dritter und damit die Kognitionsbefugnis eines Schiedsgerichts in sub-
jektiver Hinsicht.

Kann die freiwillige Zustimmung einer potenziellen Schiedspartei – insbeson-
dere des Dritten – nicht zweifelsfrei festgestellt werden, ergeben sich die proble-
matischen und hier vorrangig zu untersuchenden Situationen. Dabei ist grund-
sätzlich danach zu unterscheiden, welche Bindungsmechanismen eine Zustim-
mung bzw. Freiwilligkeit der zu bindenden Partei fingieren, auch wenn sie tat-
sächlich nicht vorliegt, und welche auf eine Zustimmung von vorne herein ver-
zichten.16 Beide Ansätze können ähnliche Folgeprobleme nach sich ziehen,
unterscheiden sich in der technischen und dogmatischen Herangehensweise aber
mitunter erheblich.17 Hier versucht die vorliegende Arbeit, eine klare Trennlinie
zu ziehen und die jeweiligen (Folge-)Probleme im Zusammenhang mit der feh-
lenden Freiwilligkeit einer Bindung zu erörtern.

Sowohl bei einer Bindung aufgrund eines geschaffenen Rechtsscheins als auch
bei einer Bindung aufgrund der Auslegung von Vereinbarungen werden Äuße-
rungen oder Verhalten im Geschäftsverkehr betrachtet, von denen auf den Bin-

14 Siehe zu dem Verhältnis von staatlicher und Schiedsgerichtsbarkeit noch unten im
2. Teil unter B. IV.

15 Geimer, in: Althammer/Feskorn/Geimer u.a. (Hrsg.), Zöller Zivilprozessordnung, 2022,
§ 1029 Rn. 42 ff. und schon ders., in: Böckstiegel/Berger/Bredow (Hrsg.), Die Beteiligung
Dritter an Schiedsverfahren, 2005, Bd. 16, S. 77 ff.; Hamann/Lennarz, SchiedsVZ 2006, 289,
290; Massuras, Dogmatische Strukturen der Mehrparteienschiedsgerichtsbarkeit, 1998,
S. 21; Münch, in: Rauscher/Krüger (Hrsg.), Münchener Kommentar zur Zivilprozessord-
nung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, 2022, § 1029 Rn. 49; Wagner, in:
Böckstiegel/Berger/Bredow (Hrsg.), Die Beteiligung Dritter an Schiedsverfahren, 2005,
S. 20 ff., 41 ff.; zu Problemen beim Abschluss mehrseitiger Schiedsvereinbarungen Schlüter,
Schiedsbindung von Organmitgliedern, 2017, S. 270 ff.; siehe auch Berger, Internationale
Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit, 1992, S. 207 ff.; zu den besonderen prozessualen Voraus-
setzungen bei Mehrparteienkonstellationen etwa Meier, Einbezug Dritter vor internationa-
len Schiedsgerichten, 2007, S. 86 ff.; zu den vielfältigen Verfahrensfragen in solchen Situati-
onen ebd. S. 159 ff.

16 Kröll, IPRax 2016, 43, 46 f.; Sendlmeier, IPRax 2021, 381, 386 ff.; siehe auch noch im
2. Teil unter B. IV. 2. und im 3. Teil am Anfang.

17 Siehe dazu im Einzelnen noch ausführlich im 3. Teil und 5. Teil.
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dungswillen der Parteien geschlossen wird.18 Dieser bildet dann die Grundlage
für die Schiedsvereinbarung. Demgegenüber stehen Fälle, in denen eine Schieds-
bindung unter Umständen dadurch begründet wird, dass unabhängig von einem
tatsächlichen oder fingierten Konsens der Parteien Billigkeitsüberlegungen oder
der Schutz vor rechtsmissbräuchlichem Verhalten für eine solche Bindung spre-
chen.19 Neben Haftungsnormen des Gesellschafts- und Aktienrechts ist hier etwa
die Durchgriffshaftung zu nennen.20 Doch auch die Bindung des Vertreters ohne
Vertretungsmacht, des Zessionars und eine schiedsrechtliche Annexbindung bei
materiellen Verträgen zugunsten und zum Schutze Dritter können sich im We-
sentlichen auf objektive Gründe stützen.

Bei Bindungsmechanismen, die von vorne herein nicht auf den übereinstim-
menden Willen der potenziellen Schiedsparteien abzielen (objektiv-rechtliche
Bindungsmechanismen), aber auch bei denen, die die Freiwilligkeit bzw. den
Willen zu einer Schiedsbindung nur fingieren, ist zu bedenken, dass das Grund-
prinzip des faktischen Konsenses aufgegeben wird. Bei all diesen Schiedsbin-
dungsansätzen darf auch eine detaillierte verfassungsrechtliche Überprüfung
nicht unberücksichtigt bleiben, da wichtige verfassungsrechtliche Güter wie der
allgemeine Justizgewährungsanspruch und der Grundsatz der Privatautonomie
betroffen sein können.21

Eine zentrale Frage der Arbeit ist daher neben den zivilrechtlichen Aspekten
der Drittbindung, ob konsensunabhängige Bindungsansätze per se gegen den

18 Plavec, Auslegung von Schiedsvereinbarungen, 2021, S. 119; Schlosser, in: Bork/Stein/
Jonas u.a. (Hrsg.), Kommentar zur Zivilprozessordnung, 2014, § 1029 Rn. 35; Kröll, IPRax
2016, 43, 46 f. hingegen sieht Bindungsmodelle über Rechtsscheinerwägungen als Mechanis-
men zum Schutz von Treu und Glauben unabhängig von einem (fiktiven/unterstellten) Willen
der Parteien. Siehe allgemein zur Auslegung Ellenberger, in: Grüneberg (Hrsg.), Grüneberg,
2023, § 133 Rn. 1 und § 157 Rn. 1 f.; zum Zusammenspiel der beiden Normen ebd. § 133 Rn. 2;
siehe zu den subjektiv-rechtlichen Ansätzen und ihrer Abgrenzung auch noch ausführlich im
3. Teil am Anfang und unter A. und C. jeweils zu Beginn.

19 Zum Rechtsmissbrauch, der zum Durchgriff führt etwa Gross, SchiedsVZ 2006, 194,
196; siehe für ähnliche Kategorien Kröll, IPRax 2016, 43, 46 f.

20 Zu diesen Bindungsansätzen im internationalen Schiedsrecht Blackaby/Partasides/Red-
fern/Hunter, Redfern and Hunter on International Arbitration, 2015, Rn. 1.115 und 2.51;
Born, International Commercial Arbitration, 2021, S. 1545 ff. und ferner zu dem Bindungs-
ansatz nach estoppel, der auch als eine Form des Durchgriffs verstanden werden kann, ebd.
S. 1585 ff.; Kröll, IPRax 2016, 43, 46 f.; kritisch Müller/Keilmann, SchiedsVZ 2007, 113, 116 ff.

21 Grundlegend Geimer, in: Schlosser (Hrsg.), Integritätsprobleme im Umfeld der Justiz,
1994, Bd. 7, S. 119 ff.; Jobst, Das gesellschaftsrechtliche Schiedsverfahren zwischen Privatau-
tonomie und Verfahrensgarantien, 2020, S. 15; zur verfassungsmäßigen Zulässigkeit der
Schiedsgerichtsbarkeit allgemein knapp Schütze, in: Gebauer/Schütze (Hrsg.), Wieczorek/
Schütze, Zivilprozessordnung und Nebengesetze, 2019, Bd. 11, § 1025 Rn. 10; ausführlicher
zu den Problemen bei unfreiwilliger Schiedsbindung auch Schlüter, Schiedsbindung von Or-
ganmitgliedern, 2017, S. 142 ff.; Wächter, Die Schiedseinrede bei Auslandsberührung, 2020,
S. 93 ff.; zur Privatautonomie im Schiedsrecht neben staatlichem Justizwesen Gaier, in: Wil-
helmi/Stürner (Hrsg.), Post-M&A-Schiedsverfahren, 2019, S. 65 ff.
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verfassungsrechtlich garantierten allgemeinen Justizgewährungsanspruch
(Art. 20 Abs. 3 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG) verstoßen.22 Zur Vertiefung und Über-
prüfung dieser These wird untersucht, ob andere grundrechtlich geschützte Werte
eine Einschränkung dieses Grundrechts rechtfertigen können, so dass eine ob-
jektiv-rechtliche Bindung in Ausnahmefällen verfassungsrechtlich möglich ist.
Es wird auch der Überlegung nachgegangen, ob und wann es sachgerecht ist, bei
Unternehmensgruppen mit aufgeteiltem Haftungsrisiko und verteilten juristi-
schen Verantwortungsträgern den Schutz durch staatliche Gerichte einzuschrän-
ken.

C. Drittbindungsansätze in ausländischen Rechtsordnungen

Auch im internationalen und ausländischen Recht wird die Drittbindungsfrage
häufig im Kontext von Unternehmensgruppen diskutiert. Dabei verfolgen auch
andere Rechtsordnungen unterschiedliche Drittbindungsansätze für das
Schiedsrecht.23 Noch weitergehend wird sogar die Diskussion geführt, ob über
sogenannte bilateral arbitration treaties (BATs) für Unternehmen der Vertrags-
staaten die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit als Grundmodell der
grenzüberschreitenden Streitbeilegung festgelegt werden kann, ohne dass die
Unternehmen im Einzelfall zustimmen müssten.24 Mit diesem noch weitgehend
unpopulären Ansatz wird sich die vorliegende Arbeit nicht näher befassen. Der
Fokus liegt vielmehr auf den Drittbindungsmechanismen innerhalb einzelner
Rechtsordnungen. Bei diesen werden neben den durchweg anerkannten Bin-
dungsmechanismen wie der Auslegung der relevanten Verträge auch umstritte-

22 So Geimer, in: Schlosser (Hrsg.), Integritätsprobleme im Umfeld der Justiz, 1994, Bd. 7,
S. 163; siehe auch Schlosser, in: Bork/Stein/Jonas u.a. (Hrsg.), Kommentar zur Zivilprozess-
ordnung, 2014, Vorb. § 1025 Rn. 7, 10 unter Verweis auf den insoweit inhaltsgleichen Art. 6
EMRK.

23 Böckstiegel, in: Böckstiegel/Berger/Bredow (Hrsg.), Die Beteiligung Dritter an Schieds-
verfahren, 2005, Bd. 16, S. 3; Sandrock, in: Böckstiegel/Berger/Bredow (Hrsg.), Die Beteili-
gung Dritter an Schiedsverfahren, 2005, Bd. 16, S. 96 ff.; siehe für Drittbindungsansätze aus
Perspektive des deutschen Rechts mit teilweise ebenfalls internationalen Vergleichen bspw.
Ahrens, Die subjektive Reichweite internationaler Schiedsvereinbarungen und ihre Erstre-
ckung in der Unternehmensgruppe, 2001, S. 128; Niklas, Die subjektive Reichweite von
Schiedsvereinbarungen, 2008; Massuras, Dogmatische Strukturen der Mehrparteienschieds-
gerichtsbarkeit, 1998, S. 185 ff.; Busse, SchiedsVZ 2005, 118, 118 ff.; aus der internationalen
Literatur statt vieler Blackaby/Partasides/Redfern/Hunter, Redfern and Hunter on Interna-
tional Arbitration, 2015, Rn. 2.42–2.62.

24 Siehe dazu Butler/Herbert, New Zealand Universities Law Review 2014, 186. Solche
BATs würden einen völkerrechtlichen Vertrag darstellen und würden die Streitschlichtung für
internationale Handelsverträge von den staatlichen Gerichten ganz zu privaten Schiedsge-
richten verlagern, sofern die Unternehmen nicht explizit die Schiedsgerichte ausschließen,
siehe ebd. 191. Das derzeit geltende Regel-Ausnahme-Verhältnis würde damit umgekehrt,
siehe dazu noch unten im 2. Teil unter B. IV. 1.
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nere Ansätze wie die Durchgriffshaftung,25 die Einmischungsthese26 und die
group of companies doctrine27 vertreten.

Zur group of companies doctrine gab es eine kontroverse Diskussion, nachdem
der Fall Dow Chemicals diese doctrine für das internationale Schiedsrecht in den
frühen Achtzigerjahren erstmals einführte.28 Diese doctrine nimmt primär wegen
der wirtschaftlichen Einheit einer Unternehmensgruppe eine Schiedsbindung
an.29 Auch wenn diese Lehre im französischen Schiedsrecht begründet wurde und
teilweise Anwendung findet,30 stößt sie im deutschen Recht auf erhebliche Be-
denken.31 Insbesondere werden Verstöße gegen das Recht auf den gesetzlichen

25 Zum Durchgriff nach US-Recht etwa Ahrens, Die subjektive Reichweite internationaler
Schiedsvereinbarungen und ihre Erstreckung in der Unternehmensgruppe, 2001, S. 167 ff.;
Holeweg, Schiedsvereinbarungen und Strohmanngesellschaften, 1997, S. 146 ff.; zu neueren
Entwicklungen auch Sendlmeier, IPRax 2021, 381, 386 ff.; für eine Einordnung des Durch-
griffsbegriffs in der schweizerischen Rechtsprechung Sandrock, in: Böckstiegel/Berger/Bre-
dow (Hrsg.), Die Beteiligung Dritter an Schiedsverfahren, 2005, Bd. 16, S. 105 f.

26 Dazu ausführlich mit zahlreichen Nachweisen aus der Rechtsprechung Pfisterer, Aus-
dehnung von Schiedsvereinbarungen im Konzernverhältnis, 2011, S. 168 ff.; sehr restriktiv zu
einem solchen Ansatz Schlosser, in: Bork/Stein/Jonas u.a. (Hrsg.), Kommentar zur Zivil-
prozessordnung, 2014, § 1029 Rn. 79; aus der aktuelleren internationalen Rechtsprechung
etwa BG, Urteil v. 17.4.2019, BGE 145 III 199. Beachte aber, dass auch der Missbrauchsge-
danke in der schweizerischen Schiedsrechtsprechung eine wichtige Rolle spielt, wenn es um
die Bindung von konzernangehörigen Gesellschaften geht, siehe Sandrock, in: Böckstiegel/
Berger/Bredow (Hrsg.), Die Beteiligung Dritter an Schiedsverfahren, 2005, Bd. 16,
S. 104 m. N.

27 ICC Tribunal, Interim award v. 23.9.1982, Award No. 4131, YCA 1984, 131, 136 f.; zur
Auseinandersetzung mit der doctrine etwa Blackaby/Partasides/Redfern/Hunter, Redfern and
Hunter on International Arbitration, 2015, Rn. 2.43 ff.; Brekoulakis, Third Parties in Inter-
national Commercial Arbitration, 2010, Rn. 5.01 ff.; Geimer, in: Althammer/Feskorn/Geimer
u.a. (Hrsg.), Zöller Zivilprozessordnung, 2022, § 1029 Rn. 72; Mansel, in: Grunewald/Wes-
termann (Hrsg.), Festschrift für Georg Maier-Reimer zum 70. Geburtstag, 2010, S. 408 ff.;
Massuras, Dogmatische Strukturen der Mehrparteienschiedsgerichtsbarkeit, 1998, S. 188;
Sandrock, in: Böckstiegel/Berger/Bredow (Hrsg.), Die Beteiligung Dritter an Schiedsverfah-
ren, 2005, Bd. 16, S. 97 f.

28 ICC Tribunal, Interim award v. 23.9.1982, Award No. 4131, YCA 1984, 131, 136 f.;
Sandrock, in: Böckstiegel/Berger/Bredow (Hrsg.), Die Beteiligung Dritter an Schiedsverfah-
ren, 2005, Bd. 16, S. 97; Schütze, in: Gebauer/Schütze (Hrsg.), Wieczorek/Schütze, Zivilpro-
zessordnung und Nebengesetze, 2019, Bd. 11, § 1029 Rn. 44.

29 ICC Tribunal, Interim award v. 23.9.1982, Award No. 4131, YCA 1984, 131, 136; dazu
differenziert Blackaby/Partasides/Redfern/Hunter, Redfern and Hunter on International Ar-
bitration, 2015, Rn. 2.43 ff.; Stürner, in: Gsell/Krüger/Lorenz u.a. (GesamtHrsg.), BeckOGK
– EGBGB, 1.8.2023, Art. 6 EGBGB Rn. 321; siehe auch noch unten im 4. Teil.

30 Blackaby/Partasides/Redfern/Hunter, Redfern and Hunter on International Arbitra-
tion, 2015, Rn. 2.45.

31 Massuras, Dogmatische Strukturen der Mehrparteienschiedsgerichtsbarkeit, 1998,
S. 188; Mansel, in: Grunewald/Westermann (Hrsg.), Festschrift für Georg Maier-Reimer zum
70. Geburtstag, 2010, S. 410 f.; Müller/Keilmann, SchiedsVZ 2007, 113, 118; Lachmann,
Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, 2008, Rn. 509 ff.; vgl. auch Münch, in: Rauscher/
Krüger (Hrsg.), Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungs-
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Richter und die Nichtbeachtung juristischer Selbstständigkeit von Gruppenun-
ternehmen vorgebracht.32 Vor diesem Hintergrund befasst sich die vorliegende
Arbeit auch mit diesem Bindungsansatz noch einmal kurz.33 Denn einige der
vorgebrachten Einwände können im Grundsatz bei allen objektiv-rechtlichen
Bindungsansätzen und auch bei zu weitgehender Auslegung erhoben werden.34

Aber auch Ansätze besonders im common law Rechtskreis – hier allen voran
im Schiedsrecht der USA – stellen auf eine Schiedsbindung über allgemeine Prin-
zipien außerhalb des Vertragsrechts ab.35 Zu nennen sind Bindungsmechanismen
über estoppel36 und das Rechtsinstitut des piercing the corporate veil.37 Letzterer
Ansatz entspricht am ehesten dem deutschen Durchgriffsgedanken, der auch im
deutschen Schiedsrecht Anhänger hat.38 Im Einzelnen werden hier verschiedene
Ansätze vertreten.39 Die genauen Voraussetzungen und die dogmatische Grund-

gesetz und Nebengesetzen, 2022, § 1029 Rn. 52. Auch im englischen Recht wird die doctrine
abgelehnt, Böckstiegel, in: Böckstiegel/Berger/Bredow (Hrsg.), Die Beteiligung Dritter an
Schiedsverfahren, 2005, Bd. 16, S. 3. Für „erhebliche Bedenken“ nicht nur nach deutschem
Recht, Sandrock, in: Böckstiegel/Berger/Bredow (Hrsg.), Die Beteiligung Dritter an Schieds-
verfahren, 2005, Bd. 16, S. 98 f. m. w. N.

32 Mansel, in: Grunewald/Westermann (Hrsg.), Festschrift für Georg Maier-Reimer zum
70. Geburtstag, 2010, S. 410 f.; Müller/Keilmann, SchiedsVZ 2007, 113, 118 f.

33 Siehe unten im 4. Teil.
34 Siehe Sendlmeier, IPRax 2021, 381, 388.
35 Siehe für einen Überblick auch Born, International Commercial Arbitration, 2021,

S. 1531 ff.; vgl. auch Böckstiegel, in: Böckstiegel/Berger/Bredow (Hrsg.), Die Beteiligung
Dritter an Schiedsverfahren, 2005, Bd. 16, S. 3; zu England und den USA auch Sandrock, in:
Böckstiegel/Berger/Bredow (Hrsg.), Die Beteiligung Dritter an Schiedsverfahren, 2005,
Bd. 16, S. 99 ff. Davon zu unterscheiden ist eine gerichtlich oder gesetzlich angeordnete
Schiedspflicht, die kraft staatlicher Hoheitsgewalt und damit ebenfalls ohne Zustimmung der
Parteien begründet wird, siehe dazu Butler/Herbert, New Zealand Universities Law Review
2014, 186, 193. Eine solche Schiedspflicht, die in manchen Rechtsordnungen besteht, ist nicht
Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

36 Siehe zuletzt die wichtige Entscheidung des U.S Supreme Court GE Energy Power Con-
version France SAS, Corp. v. Outokumpu Stainless USA, LLC et al., 590 U. S. (June 1, 2020);
dazu auch Sendlmeier, IPRax 2021, 381, 381 ff.; frühere Entscheidungen zu einer Schiedsbin-
dung über dieses Rechtsinstitut etwa Aggarao v. MOL Ship Mgmt. Co., 675 F. 3d 355, 375
(4th Cir. 2012) und Sourcing Unlimited, Inc. v. Asimco Int’l, Inc., 526 F. 3d 38, 48 (1st Cir.
2008); für einen Überblick über dieses Rechtsinstitut im internationalen Schiedsrecht Born,
International Commercial Arbitration, 2021, S. 1585 ff.

37 Zum veil piercing Born, International Commercial Arbitration, 2021, S. 1545 ff. m. w. N.
auch aus der Rechtsprechung; zur Einordnung beider Bindungsmethoden ähnlich wie hier
auch Kröll, IPRax 2016, 43, 46 f.

38 Holeweg, Schiedsvereinbarungen und Strohmanngesellschaften, 1997, S. 126 ff. und
214 ff.; Gross, SchiedsVZ 2006, 194, 196; Frank, Der Durchgriff im Schiedsvertrag, 2000,
S. 293 ff.; weitere Nachweise unten im 5. Teil unter G.; einordnend Schlosser, in: Bork/Stein/
Jonas u.a. (Hrsg.), Kommentar zur Zivilprozessordnung, 2014, § 1029 Rn. 79; ablehnend
hingegen Müller/Keilmann, SchiedsVZ 2007, 113, 117.

39 Zum Schiedsdurchgriff nach deutschem Recht etwa Ahrens, Die subjektive Reichweite
internationaler Schiedsvereinbarungen und ihre Erstreckung in der Unternehmensgruppe,
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lage im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit sind allerdings nicht abschließend
geklärt.40 In jedem Fall kann nicht einfach von einer materiellen Haftung auf eine
prozessuale Bindung an eine Schiedsvereinbarung geschlossen werden.41

Das Bestehen einiger konsensunabhängiger Drittbindungsansätze wie der
Durchgriffshaftung, der Bindung nach Billigkeitsgesichtspunkten (estoppel, ve-
nire contra factum proprium) oder der group of companies doctrine im internati-
onalen Schiedsrecht deutet darauf hin, dass neben den konsensbasierten Ansät-
zen ein Bedürfnis nach objektiv-rechtlichen Bindungsmechanismen besteht. We-
gen der großen Bedeutung der Schiedsgerichtsbarkeit im für die deutsche Wirt-
schaft besonders wichtigen internationalen Handel befasst sich die vorliegende
Arbeit daher mit der Frage, ob und wie nach deutschem Recht eine Schiedsbin-
dung im Einzelfall ohne tatsächlichen Konsens aller beteiligten Parteien entste-
hen kann.

D. Gang der Darstellung

Zur systematischen Bearbeitung der aufgeworfenen Fragen werden im Folgen-
den im 2. Teil dieser Arbeit zunächst Grundlagen erläutert. Neben rechtlichen
Grundlagen des Schiedsrechts werden hier einige der zentralen Begrifflichkeiten
vorab geklärt, um die folgende Analyse und Diskussion verständlicher zu ma-
chen. Bei der Darstellung der rechtlichen Grundprinzipien der Schiedsgerichts-
barkeit liegt der Fokus auf der Privatautonomie und der Bedeutung der Schieds-
vereinbarung als Fundament der Schiedsgerichtsbarkeit. Es wird aber auch das
anwendbare Recht in Schiedssachen – insbesondere für die Frage der Drittbin-
dung – erörtert.

Abschließend werden in diesem 2. Teil die Grundzüge von Unternehmens-
gruppen beschrieben, um einen gesellschaftsrechtlichen Ausgangspunkt für die
weitere Arbeit zu etablieren und den Untersuchungsgegenstand einzugrenzen.
Dabei wird die juristische Trennung der einzelnen Gesellschaften in Unterneh-
mensgruppen erklärt und die daraus folgende Haftungsverteilung verdeutlicht.
Anschließend wird die Durchgriffshaftung auf materiell-rechtlicher Ebene als
Ausnahme von dem Trennungsprinzip erläutert.

2001, S. 178 ff. und 189 f. m. w. N.; für das internationale bzw. besonders das US-amerika-
nische Schiedsrecht Born, International Commercial Arbitration, 2021, S. 1545 ff. m. w. N.;
Ahrens, Die subjektive Reichweite internationaler Schiedsvereinbarungen und ihre Erstre-
ckung in der Unternehmensgruppe, 2001, S. 166 ff.; zum materiellen Durchgriff nach deut-
schem Recht ausführlich Schmidt, Gesellschaftsrecht, 2002, S. 217, insbesondere S. 221 ff.

40 Siehe etwa Ahrens, Die subjektive Reichweite internationaler Schiedsvereinbarungen
und ihre Erstreckung in der Unternehmensgruppe, 2001, S. 166 ff. und vor allem S. 179 ff.;
Müller/Keilmann, SchiedsVZ 2007, 113, 117; vgl. auch Kröll, IPRax 2016, 43, 46 f.

41 Busse, SchiedsVZ 2005, 118, 119; Müller/Keilmann, SchiedsVZ 2007, 113, 117.
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